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XIV. GeEietzgcbungspel'iode 

ANFRAG~ 

der Abgeordneten Deutschmann, Suppan 

und Genossen 

an den Bundeskanzler 

betreffend Briefverkehr mit Adressen in Kärnten 

Den oben bezeichneten Abgeordneten ist ein Briefum­

schlag zur Kenntn;i.s gelangt, auf dem der Poststempel 

- glaublich - vom 16. 11. 1977 angebracht ist. 

Die Adresse bez.teht sich auf das Slow'enische Infor­

matj.onscenter in Klagenfurt. Allerdings wird nach 

Anführung der Postleitzahl nicht nur "Klagenfurt" ge­

schrieben, sondern auch"die slowenische Ortsbezeich-

nung "Celovec" angefUhrt. Aus der Verordnung BGB1. 307/1977 
ergibt sich:sehr eindeutig, daß Klagenfurt nicht zu 

jenen Orten gehört, die in einem amtlichen Schreiben 

mit einer slowenischen Bezeichnung angefUhrt werden 

sollen. Es mag dahin gestellt bleiben, welcher Sprache 

sich der Private bedient und ob die Postverwaltung Post­

sendungen befördert, die nli t einer Bezej.chnung ver-

sehen sind, aus der sich nicht in deutscher Sprache eine 

klare Ortsbezeichnung samt Ortskennziffer ergibt. Be-

dient sich' jedoch das Bundeskanzleramt - un.d zwar das 

Kabinett des Bundeskanzl.ers - einer doppelsprachigen 

Ortsbezeichnung, so handelt es nicht sachgemäß. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundeskanzler folgende 

A n f' rag el 

1) Warum wurde auf einem Briefumschlag des Bundeskanzler­

amtes f'ür die Bezeichnu.ng der Landeshauptstadt 

Kärntens auch der s1o""\\'enische NaDle "Celovec" beigef'ügt 1 
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2) Wird der Bundeskanzler künftighin in amtlich ver­

sendeten Schreiben für Klagenf'urt ausschließlich die 

deutschsprachige Ortsbezeichnung ver'ienden lassen ? 
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